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Durch das Volksschulgesetz vom 11. Juni 1899 ist diese be-
aufsichtigende und organisierende Titigkeit wesentlich ausgedehnt
worden: ,Ilir jede Arbeitsschule wird durch die-Schulpflege eine
Frauenkommission gewihlt. Dieser kommt die Begutachtung und
Antragstellung in allen die Arbeitsschule betreffenden Angelegen-
heiten zu; tiberdies liegt ihr die niichste Aufsicht iber den Arbeits-
unterricht ob, sowie die Firsorge fiir Anschaffung geeigneten und
gleichartigen Arbeitsmaterials. In jedem Bezirk werden von der
Bezirksschulpflege eine oder mehrere Inspektorinnen bezeichnet. Die-
selben haben jede Schule jihrlich mindestens zweimal zu besuchen
und der Bezirksschulpflege zu Handen der Schulpflege beziehungs-
weise der I'rauenkommission Bericht zu erstatten. Ueberdies er-
nennt der Erziehungsrat eine kantonale Inspektorin, welche die
Schulen des Kantons je nach Bediirfnis zu besuchen und die Kurse
fir die Arbeitslehrerinnen zu leiten hat.“ Endlich ist -in der Aus-
fihrungsverordnung zu diesem Gesetz zur Aufsicht {iber die ein-
jahrigen Kurse fir Ausbhildung von Arbeitslehrerinnen eine vom Er-
ziehungsrate gewiihlte Frauenkommission vorgesehen, welche dem
Erziehungsrate jeweilen nach Beendigung eines Kurses tiber den
Gang und die Ergebnisse desselben eingehenden Bericht zu erstatten
hat. Die nicht staatlichen Kindergiirten, sowie die Kostkinderorte
stehen zum Teil wnter weiblichen Inspektoren. Das vom Kantons-
rate seinerzeit festgestellte Verwaltungsgesetz fir die Stadt Zirich
sah die Beiziehung von Angehérigen des weiblichen Geschlechtes zur
Mitwirkung im Armenwesen und in der Schule vor. In vom Bunde
subventionierten Fortbildungsschulen fiir Midchen und in Haushal-
tungskursen amtet eine weibliche Bundesinspektion. lm Schulwesen
der Stadt Ziwich betitigen sich Frauen als Aufsichtsorgane in Kinder-
girten, fir die hohere Tochterschule, fir Schulhygiene und fir
Privatschulen. ,Wo immer bis jetzt weibliche Funktiondre zu be-
ruflichen Leistungen herangezogen wurden, die nicht iiber die von
der Natur gezogenen Grenzen hinausgingen, da hat sich das weib-
liche Geschlecht weder im Pflichtgefithl noch im Kénnen als minder-
wertig erwiesen. Ebensowenig wird irgend ein Lehrer oder eine
Lehranstalt dem weiblichen Geschlechte das Zeugnis ausstellen kon-
nen, dass es weniger begabt sei als das minnliche. Die Rede von
dem geringeren Gewichte oder der geringeren Grosse des weiblichen
Gehirns ist wissenschaftlich nicht erwiesen, und wenn sie richtig
wire, so misste sie nach moderner wissenschaftlicher Theorie bei
besonderer Schulbildung des weiblichen Geschlechtes von Generation
zu. Generation an ‘Wahrheit verlieren.®

Es kann nicht bestritten werden, dass die Frau zur Beauf-
sichtigung der Arbeitsschulen und zur Mitwirkung namentlich in
stidtischen Schulbehorden sich sehr gut eignet, ebenso aber auch
zur Mithiilfe in der offentlichen Armenpflege. Manche Familie ver-
armt infolge Krankheit, oder aus Unkenntnis der Frau in Fihrung
eines geordneten, sparsamen Haushalts in Kiiche, Stube und Kammer,
in Behandlung der Wische, in der Sorge fiir Reinlichkeit und in
rationeller Einteilung der Mittel zum Leben. In vielen derartigen
Fillen wird die Armenpflegerin mit weit mehr Verstindnis und Er-
folg eingreifen konnen als der Armenpfleger. Manche bekiimmerte,
schwergepriifte Frau und Mutter wird ihr sorgenvolles Herz wohl
einer Frau gegeniiber ausschiitten, nicht aber gegeniiber einem
Manne; von jener wird sie wertvolle Winke, freundliche Belehrung
und wohlwollende Anleitung empfangen und dankbar entgegennehmen,
Hiilfeleistungen, die der Mann beim besten Willen nicht bieten kann.
Und hiilflosen, armen und verkiimmerten Kindern wird die Armen-

plegerin eine wirksamere Hiilfe und Stiitze sein konnen als der

woblmeinendste Armenpfleger. Ueberall, wo es sich um Kinder und
weibliche Arme handelt, wird die Frau in der Armenpflege viel
Gutes wirken konnen und es scheint daher vollauf gerechtfertigt,
den Gemeinden die Freiheit zu gewihren, Frauen im Dienste fir
die Schule und die ¢ffentliche Armenpflege zu betitigen. Wir moch-
ten noch darauf hinweisen, dass der Kanton Ziirich auch dem weib-
lichen Geschlechte die Pforten aller seiner Bildungsanstalten offen
halt und in dieser Richtung hinter keinem andern Lande der Welt
zuriicksteht. Deshalb diirfte es sich rechtfertigen, demselben das
Tor zur Handlungs- und Wahlfiahigkeit fir Schul- und Armenwesen
nach § 10 zu offnen.”

Dieses Votum des Regierungsrates macht den Eindruck,
als ob er gern etwas weiter gegangen wiire, allein beftirchten
miisste, vielleicht selbst von Frauenseite aus — bekdmpft
zu werden. Er fand die Zeit ,fiir den Kanton Ziirich noch
nicht gekommen, um den Frauen das aktive Wahlrecht ein-
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zurdiumen®, wobei er wohl daran gedacht haben mag, dass
das Zugestéindnis, kein Lehrer oder keine Lehranstalt konne
dem weiblichen Geschlechte das Zeugnis ausstellen, es sei
weniger begabt als das ménnliche, als logische Konsequenz
einen grosseren Schritt als denjenigen des oben zitierten § 10
erheische. An diesem halben Schritte tragen aber wohl der
Indifferentismus und der direkte Widerwille grosserer weih-
licher Kreise die Hauptschuld. ‘

Hoffentlich werden gegeniiber diesem so bescheidenen
Fortschritte im fortgeschrittensten aller Kantone micht noch
gar Frauenpetitionen ,losgelassen®, die sich mit einer ge-
wissen Entriistung iiber eine solche Stérung ,der Frau im
Hause“ emporen!? Welche Enttduschung miissten alsdann
vor allem jene Manner erfahren, die in der Betitigung der
Frau am offentlichen Leben einen grossen wohltdtigen Ein-
fluss erblicken und hiefiir einstehen! :

Wohl aus etwas zu grosser Bescheidenheit wurde in der
Weisung nicht auf andere Kantone und speziell auswirtige
Staaten aufmerksam gemacht, wo Frauen mehr noch als im
Kanton Ziirich ,w#hlen und wirken“. Mit der gleichen Be-
griindung, wie es flir die Mitwirkung der Frauen bei der
Armenpflege geschieht, sollte man auch (allerdings nicht an
dieser neuen ziircherischen Gesetzesvorlage) die Zulassung
zur Vormundschaft begehren. Da wo kein Vermogen ist,
kommt natiirlich die Armenpflege in erste Linie. Sollte nun
da, wo mehr oder weniger Vermbogen, ein Geschift vorhan-
den und kleine Kinder, vielleicht nur Méidchen zu versorgen
sind, eine Frau, je nach den Umsténden, nicht besser am
Platze sein, als ein ,gestrenger Herr Vormund®“? Gewiss
nicht immer, aber fiir gewisse Fiille zweifellos. Die Moglich-
keit sollte daher auch hier geschaffen werden. Das neue
Zivilrecht wird die Frage wohl in diesem Sinne auf schweize-
rischem Boden losen.

Kin weiteres Postulat zum néchsterreichbaren wird die
Zulassung der Frauen zu den Geschwornengerichten
in allen jenen Fillen sein, wo [Irauen in gewissen Straf-
prozessen angeklagt sind.

Bs ist hier nicht am Platze, die Grinde zu wiederholen,
die fiir die Zulassung der Frauen zur Kirchenpflege
sprechen. Sie wird ebenso gut kommen miissen, wie das
direkte Wahlrecht in vollkommener Gleichstellung mit dem
Manne in absehbarer Zeit den Frauen eingerdumt werden
wird. Die Schar der widersprechenden I'rauen diirfte mit
der Zeit geringer und das Verstindnis fir die kulturelle
Bedeutung des Frauenstimmrechtes grosser werden. Im demo-
kratischen Staate ist diese Wandlung die erste Bedingung
fiir den Erfolg. B-s.

Jus der déinischen Frauenbewegung.

I11.

Wir haben von der Stiftung 1871 von: ,Dansk Kvin-
desamfund® (Dénischer Frauenverband) gehort, als einem
Lokalkomitee der: ,Association des femmes® in Genf. Ks
war hauptséichlich durch den Einfluss von Mathilde Fibi-
ger und Pauline Worm, dass der Verein sich von der
internationalen Verbindung loste und seinen bis jetzt ge-
brauchten Namen annahm. In den ersten Jahren seiner
Existenz arbeitete er vorzugsweise daran, die Frauen zu er-
ziehen und zu bilden, und verschiedene Schulen waren das Re-
sultat dieses Wirkens, wie z. B. die 1872 gestiftete Handels-
schule fiir Frauen (Vorsitzende: Frl. Caroline Testman).
Auch wurde 1874 eine Sonntagsschule fiir weibliche Dienst-
boten und Arbeiterinnen, sowie 1876 eine Zeichenschule fiir
Frauen gegriindet. Die letztere sowohl als die Handelsschule
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wurden 1883 selbstindige Institutionen. Seit 1888 hat D. K.
ein Stellenvermittlungsburean fiir Frauen in Kopenhagen,
ein Auskunftsburean wurde 1886 errichtet und eine Schreib-
stube 1892.

Verschiedene Legate kamen dem D. K. von Frauen zu,
denen die Fortschritte der Frauen am Herzen lagen. Damit
wurden u. a. zwel Frauen unterstiitzt, die Tischlermeister
geworden sind, und auch mehrere, die die Buchbinderei lernten.
1885 wurde ein Blatt gegriindet ,Kvinden og Samfundet®,
(Die Frau und die biirgerliche Gesellschaft), das noch stets
erscheint.

yDansk Kvindesamfund® ist nun nicht mehr nur ein
Verein, sondern ein Verband von Vereinen, welcher seit
1893 — als er authérte nur ein Kopenhagener Verein zu
sein — iiber ganz Dénemark verbreitet ist. In diesem Augen-
blick z&hlt er 25 Vereine oder — wie man es nennt —
Kreise. Ueberall hilt man Vortrige iiber die aktuellsten
Fragen, wie: Die Stellung der Frau im offentlichen Leben;
die Rechtsstellung des unehelichen Kindes und seiner Mutter,
die BSittlichkeitshewegung u. s. f. Fiir den Verband besteht
eine einheitliche Leitung, aber jeder Kreis ist innerhalb ge-
wisser Grenzen selbstindig. Fiir je 25 Mitglieder w#hlt man
eine Delegierte. Die grosseren Kreise haben somit mehrere
Delegierte. Man versammelt sich jeden Sommer zu einer jihr-
lichen Generalversammlung und wihlt verschiedene Stidte
des Landes dazu, und diese Generalversammlung hat die
hochste Autoritit in allen gemeinschaftlichen Angelegenheiten,
insbesondere betreffs Kinreichung von Gesuchen an die Be-
hérden ete.

Mit Erfolg werden immer neue Kreise zu gewinnen ver-
sucht. Der jetzige Minister fiir den Verkehr ist seit mehre-
ren Jahren ein eifriges Mitglied des D. K., er trat frither im
Reichstag fiir eine verbesserte Rechtsstellung der Frauen ein.
Man hofft, dass seine jetzige Stellung den Frauen zum Vor-
teil gereichen wird.

Der Kreis von Kopenhagen hat seit 1893 eine grosse
Tétigkeit entwickelt.. 1893 griindete er eine Fachschule fir
Néherinnen mit dem Zweck, Téchter von unbemittelten El-
tern — besonders aus der Arbeiterklasse — . auszubilden.
Einige von den Schiilerinnen arbeiten spiter in Konfektions-
geschéften, die meisten ernihren sich nachher als Néherinnen
in Familien. Der Unterricht ist unentgeltlich. 1898 wurde
ein  Hausmiitterverein gegriindet unter dem Vorsitz von
Frl. Anna Hjort. Dessen Zweck ist, den 14—15jihrigen
Méadchen von den Volksschulen zu einem gesunden Land-
aufenthalt fiir ein oder zwei Jahren zu verhelfen. Frl. Hjort
ist in Verbindung mit vielen Familien auf dem Lande, wo
die Madchen gute Aufnahme und freundlichen Unterricht in
héuslicher Arbeit finden. Die Mitglieder des Vereins be-
streiten die Ausgaben. Auch ein Kurs im Kleidermachen
wird seit 1903 gegeben. Entweder dauert der Kurs 9 oder
18 Wochen einmal wochentlich; zu Hause muss aber in der
Zwischenzeit gendht werden. Die Schiilerinnen sind unbe-
mittelte Hausmiitter. Haushaltungskurse sind auch seit 1903
in mehreren Kreisen eingefithrt worden mit Unterricht im
Kochen. Die Schiilerinnen in diesen Kursen gehoren den ver-
schiedensten Klassen an. Sieben Frauen studieren in diesem
Augenblick an landwirtschaftlichen Hochschulen, um spiter
als Lehrerinnen in erweiterten Kursen zu amten. Man er-
wartet Unterstiitzungen von Gemeinden und Staat.

Wenn man diese ausgezeichnete Tétigkeit betrachtet,
kann man sich nicht wundern, dass die Stifterin, Frau Ma-
thilde Bajer, und die tiichtige und energische Frau Jo-
hanne Meyer, die sich grosse Verdienste um die Arbeit
der Frauensache in Didnemark erworben hat, dachten, dass
die fernere Titigkeit in der Frauenbewegung nicht so phil-
anthropischen Charakter tragen sollte. Man miisste erst den

Frauen das Verstdndnis beibringen, dass, bevor sie kommu-
nales Stimmrecht wie die Ménner hédtten, man nicht erwarten
konnte, dauernde und eingreifende Besserungen in den Ver-
héiltnissen der Frauen zu bewirken. Wie lange hatte man
doch ein gerechteres eheliches Giiterrecht erwartet! Die
Frauen miissten an der Gemeindeverwaltung teilnehmen, ehe
man erwarten konnte, eingreifende Besserungen in ihrer Stel-
lung zu erwirken. Die zwei erwidhnten Frauen haben sich
vom ,Dansk Kvindesamfund“ losgerissen und einen fortschritt-
lichen Frauenverein gebildet. Hier hat Johanne Meyer eine
Schulklasse errichtet, um Sociologie zu lehren. Diese hestand
zwel Jahre.

Im Jahre 1888 hatte die Stadt Copenhagen eine Aus-
stellung, die besonders reichhaltig war wegen der Verbindung
Déanemarks mit den grissten Fiirstenhfusern Europas. Eng-
land und Russland waren beide reprédsentiert mit ihren fein-
sten und schonsten Produkten in Kunst und Gewerbe. Dies
brachte unserer Hauptstadt einen noch grésseren Besuch als
eine gewohnliche Ausstellung.

Der fortschrittliche Frauenverein, der jetzt zwei Jahre
alt war, dachte, man miisste diese Verhiiltnisse benutzen
und zu einer nordischen Frauenversammlung Einladungen
aussenden. Besonders miisste man hekannte Personlichkeiten
von Skandinavien und Finnland auffordern, zu kommen. Dieser
Plan hatte grossen Erfolg. Es war ein michtiges Zustromen
zu der Versammlung; auch die Fithrer jedes Landes fehlten
nicht. Unmittelbar vorher hatte man den Gedanken gehabt,
ein Blatt von radikaler Farbe herauszugeben, betitelt: ,Was
wir wollen!“ als Fiirsprecher fiir die Forderang der kommu-
nalen Gleichstellung der Frauen mit den Mé#nnern! Dieses
Frauenblatt erschien eben an der Nordischen Frauenversamm-
lung mit den Einleitungsworten: ,Jetzt tagt es gegen Nor-
den auch fiir uns Frauen.* Man hatte kein Geld dazu, aber
alles warde unentgeltlich besorgt, auch der Druck.

Die leitende Kraft an diesem Blatt, Frau Johanne Meyer,
machte viele unangenehme Erfahrungen. Nicht nur kam die
Polizei ins Redaktionsbureau, um Rechenschaft zu fordern,
welche gesellschaftsumwilzende Thesen man beabsichtigte zu
verbreiten, sondern junge Frauen kamen schluchzend zu ihr
und sagten, dass ihre Verlobten mit ihnen gebrochen hitten,
weil sie das Blatt in ihren Hinden gesehen. Verheiratete
Méanner kamen wiitend ins Bureau, um der ungliicklichen Re-
daktorin zu sagen, dass sie ihr Blatt verbrannt hiitten, und
wenn es jemals in ihr Haus kime, wiirden sie sich von ihren
Frauen scheiden lassen. _

Die Zeit war fiir diese Bewegung mnoch nicht reif, und
dieselbe Johanne Meyer, die so viel Verfolgung wegen ihrer
fortschrittlichen Bestrebungen erlitten hat, wundert sich jetzt
sehr, dass weder Eheménner noch Polizei sich um dergleichen
Bestrebungen in unseren Tagen kiimmern. Aber Frau Jo-
hanne Meyer war nicht die einzige, die der Frauensache
einen politischen Charakter gab.

Frau Pfarrer Luplau aus Varde in Jylland war eine
interessierte Teilnehmerin an Zusammenkiinften, wo iiber das
Frauenstimmrecht debattiert wurde. 1887-—88 bereiste Frau
Louise Norlund verschiedene Teile des Landes — von ,Dansk
Kvindesamfund“ ausgesandt — um iiber dieses Stimmrecht zu
sprechen. Frau Luplau kam nach Kopenhagen, um an den
Zusammenkiinften des fortschrittlichen Vereins Teil zu nehmen,
und hier stifteten sie und Frau Louise Norlund den Stimm-
rechtsverein der Frauen sowohl fiir kommunales als politisches
Stimmrecht.

Frau Luplau arbeitete sehr eifrig, um den Anschluss der
Frauenfachvereine zy erwirken. Durch sie und Louise Nor-
lund verbanden sich die Frauenfachvereine, der Stimmrechts-
verein und der fortschrittliche Frauenverein zu gemeinschaft-
licher Arbeit in der Frauensache.



Der Stimmrechtsverein schloss sich zwei Jahre nach dem
Tode Frau Luplaus dem ,Dansk Kvindesamfund“ an, wodurch
dieser die Verpflichtung erhielt, das Stimmrecht auf sein
Programm zu nehmen. Aber es zeigte sich, dass der D. K.
nicht viel Kraft darauf verwandte. Die Vorsitzenden ver-
schiedener Vereine mit Frau Norlund an der Spitze bildeten
deshalb 1899 einen neueren Verband von Vereinen, der sich
ausschliesslich als Ziel setzte, aktives und passives Stimm-
recht zu gewinnen. Dieser Verband trat im Juni 1904 der
,International Woman Suffrage Alliance“ bei unter dem
Namen: ,Der Stimmrechtsverband Dénischer Frauen-
vereine“.

Der Verband schliesst 14 Vereine ein und représentiert
zirka 6000 Mitglieder. Die Vorarbeiten fiir eine solche Ver-
bindung verdanken wir Frau Louise Norlund, die mehr als
zwanzig Jahre iber das ganze Land agitiert hat, um das
Verstindnis zu wecken, dass es nur gerecht und sozial not-
wendig ist, dass Frauen gleiches passives und aktives Stimm-
recht wie die Ménner bekommen.

In den sechs Jahren, seit dieser Verband besteht, hat
er sich mehrmals an Regierung und Reichstag gewendet, um
diese zu beeinflussen, Geselze anzunehmen, die den Frauen
gleiche biirgerliche Rechte wie den Ménnern geben, da die
Verantwortlichkeit der Frauen betreffs der Gesetze dieselbe ist.

Die Regierung, die jetzt der freisinnigen Partei angehort,
hat freilich in der Reichstagssession 1903—04 vorgeschlagen,
das gleiche kommunale aktive und passive Stimmrecht den
steuerzahlenden Ménnern und Frauen zu geben, die mehr als
25 Jahre alt sind, auch den verheirateten Frauen, deren
Méanner Steuern bezahlen. (Dieser letzte Zusatz wurde auf
das Ersuchen des Stimmrechtsverbandes hin gemacht.) Das
Volksting ist damit einverstanden, allen steuerzahlenden
Frauen kommunales Stimmrecht wie den Mé&nnern zu geben,
. sobald das Stimmrecht allen steuerzahlenden Minnern ver-
lichen wird. ' _

Jetzt miissen die Ménner in Kopenhagen ein jihrliches
Einkommen von reichlich 1100 Mark versteuern, um das
Stimmrecht zu haben; — auf dem Lande etwas weniger —
verschieden in den verschiedenen Gemeinden.

Dieser Vorschlag wurde von der letzt verflossenen Reichs-
tagsversammlung dem Landtinge eingereicht. Er kam da
nicht zur Beratung, sondern wurde einer Kommission iiber-
wiesen. Man weiss, dass das Landsting die Sache sehr ver-
schieden beurteilt. :

Es sagt: ,Wir wollen gern unverheirateten, selbstin-
digen Frauen das Stimmrecht geben, aber gleichzeitig ver-
langen wir, dass die alte Stimmrechtsmethode auf dem Lande
erhalten bleibe®.

Auf dem Lande ist es so, dass der am hochsten be-
steuerte Fiinftel der Wihler erst zusammen mit allen Wghlern
die Mitglieder der Gemeindeverwaltung wéahlt, und nachher
hat er allein das Recht, die halbe Verwaltung der Gemeinde
zu wihlen. .

Das bedeutet doppeltes Wahlrecht, und dieses Privi-
legium der Hochstbesteuerten wiinscht man aufzuheben. Das
Volksting wird nie diesen Vorschlag des Landsting an-
nehmen. Danach wiirden 10,000 unverheiratete, selbstin-
dige Frauen kommunales Stimmmrecht erhalten, wogegen nach
dem Antrag der Regierung, der vom Volksting -unterstiitzt
wird, 305,000 verheirateten und unverheirateten Frauen das
Stimmrecht gegeben wiirde. '

Man sieht, dass der Hauptpunkt fiir beide nicht die
Frauen, sondern die M#nner sind. Die Regierung, wie das
Volksting, winschen allgemeines, kommunales Stimmrecht
fir alle die, die eben so wenig Steuern zahlen. Das Lands-
ting wiinscht nur die Privilegien aufrecht zu halten.

Das Landsting und das Volksting denken vielleicht beide,
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dass die 10,000 Frauen konservativ stimmen wiwden, wo-
gegen die 305,000 Frauen die radikale Partei unterstiitzen
wiirden.

Wihrend Volksting und Landsting diesen Sisyphusstein
— der nie sein Ziel erreichen zu kiénnen scheint — einander
zuschieben, miissen wir Frauen passive Zuschauer sein. Wir
konnen nur hoffen, dass das politische Horoskop in einer
nicht zu fernen Zukunft andern Beeinflussungen unterworfen
sein wird, wodurch vielleicht den dénischen Frauen zuletzt
ihre Rechte wiirden.

Johanne Miinter.

~c

Bericht

des
Infernational Comiftee on Laws concerning
the Legal Position of Women

fiir 1903 und 1904.

Bericht aus den Vereinigten Staaten
nur fir 19083.

Das Mitglied des Komitees aus den Vereinigten Staaten
hat die gesetzliche Lage der Frau in bezug auf Erziehung,
Berufe, im Zivilrecht und im 6ffentlichen Recht im Vergleich
zu der des Mannes dargestellt.

Erziehung.

In allen von der Landesregierung, sowie von den Re-
glerungen der einzelnen Staaten unterhaltenen Schulen, Gym-
nasien und Universitdten, mit Ausnahme solcher Fachschulen,
in denen die Trennung der Geschlechter offenbar geboten
erscheint, haben Knaben und M#dchen, Minner und Frauen
das gleiche Anrecht und die gleiche -Verantwortlichkeit. In
Privatanstalten und in solchen, die von Kirchengemeinden
oder von Kérperschaften unterhalten werden, finden Abwei-
chungen von diesem Gesetz der Gleichheit statt; iiberall aber
wird dem weiblichen Geschlecht so allgemein Gelegenheit
zur geistigen Ausbildung geboten, dass das Familienleben
nicht unter der Unwissenheit der Frau und Mutter zu leiden
braucht. Im Gegenteil: die Anzahl der Médchen und Frauen,
die jdhrlich an Gymnasien und hoheren Bildungsanstalten ihr
Reifezeugnis ablegen, ist verhdltnismissig grosser als je zu-
vor in der Geschichte des Landes. Wenn das gegenwértige
Verhiltnis der Ménner und Frauen, die im eigentlichen Sinn
des Wortes als ,gebildet* gelten konnen, andauert, so werden
die Frauen der Vereinigten Staaten bald der gebildetere Teil
des Volkes sein. v

Berufe.

Nur in den vier Staaten: Wyoming, Colorado, Utah
und Idaho, in denen die Frauen das volle politische Wahl-
recht besitzen, erhalten Frauen und Mé#nner die gleiche Be-
zahlung fiir gleiche Leistungen. Dies bezieht sich auf Lehrer-
innen. Regierungsbeamte ménnlichen und weiblichen Ge-
schlechtes erhalten gleichen Gehalt fiir gleiche Arbeit, aber
nach allgemein verbreiteter Ansicht wird in der staatlichen
Beamtenlaufbahn vielfach zu ungunsten der Frau entschieden.
In vielen Staaten zieht die Verheiratung einer Lehrerin das
Aufgeben ihres Amtes nach sich. Einer kiirzlich im Staate
New York getroffenen Entscheidung nach behilt die zur Zeit
ihrer Verbeiratung angestellte Lehrerin ihre Stelle ferner nur
durch Duldung. In anderen Staaten ist die Frage- erortert
worden: Darf eine Lehrerin heiraten? Doch haben diese
Erorterungen noch zu keinem Gesetz gefiihrt.

In einigen wenigen Lehranstalten, in denen Knaben und
M#dchen gemeinsam erzogen werden, sind Frauen als Pro-
fessoren tétig. In den Midchengymnasien iibertrifft die Zahl

R

va



	Aus der dänischen Frauenbewegung

